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BekynntmachMg
ützer den Berkehr mit Berbranchszucker.

Vom 10. April 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 res Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunees .rats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Zur Regelung des Verkehrs urit Berbrauchszuckec

(Zucker) wird eine Reichszuckerstelle errichtet . Sie ist eine
Behörde und besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder
mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom
Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden
sowie die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

Die Aussicht führt der Reichskanzler . Er erläßt die
näheren Bestimmungen.

8 2.
Dir Reichszuckerstelle hat für die Verteilung der Zucker¬

vorräte auf die Kommunalverbände (§§ 3 bis 9), gewerb¬
lichen und sonstigen Betriebe (8 10) sowie auf die Heeres¬
verwaltungen und die Marineverwaltung (8 11) zu sorgen.

8 3.
Der Reichskanzler bestimmt die Grundsätze für die Be¬

messung des Zuckerverbrauchs der Zivilbevölkerung . Da¬
bei ist der Bedarf für die Obstvcrioertung im Hauöhni t zu
berücksichtigen.

Er bestimmt ferner , nach welchen Grundsätzen die tu
den einzelnen Kommunalverbänden vorhandenen Vorräte
anznrecknen sind.

8 4.
Die Reichszu ^ rstelle überweist den Kommunalvrrban-

den Bezugsscheine über die Zuckermengen, die gemäß 8 3
auf jeden Kommunalverband entfallen . Die Landeszentral¬
behörden können besondere Ver-ulittlungsstellen errichten, bte
Lie auf die Kommunalverbände ihres Bezirkes entfallende
Gesamtmenge unterverteilen,

Die Kommunalverbände können den auf sie entfallenden
Zucker selbst beziehen oder die Bezugsscheine an den .Handel
weitergeben.

8 5.
Tie Kommunalverbände haben den Verbrauch von

Zucker in ihrem Bezirke zu regeln , soweit nicht die 88 10
und 11 Anwendung finden . Sie können insbesondere vor¬
schreiben. daß Zucker an Verbraucher nur gegen Zuckerkarten
abgegeben werden darf.

Ans den auf die Kommunalverbände nach 88 3 und 4
entfallenden Mengen ist auch der Bedarf der Gasthäuser,
Bäckereien und Konditoreien zu decken.

Die Landeszentralbehörden können die Art der Regelung
dorschreiben.

Die Verbrauchsregelung greift nicht Platz gegenüber
Personen , die von den Heeresverwaltungen und der Marine»
Verwaltung mit Zucker versorgt werden.

8 6.
Die Kommunalverbände haben Höchstpreise für den Ber»

kauf an die Verbraucher festzusetzen.
Diese Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes,

betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung
ver Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Re:ch." Lc-
setzbl. S . 516 ) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
voac 21. Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 25) und vom
23 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ).

8 7.
Die Kommunalverbände können die käufliche Uebcr-

lassung des in ihren Bezirken vorhandenen Zuckers an sich
oder an die von ihnen benannten Stellen oder Personen
verlangen . Dies gilt nicht für die im 8 14 Ms . 2 genannten
Vorräte Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , w kann
daö Eiaentum durch Beschluß der zuständigen Behörde über¬
tragen ŵerden . Das Eigentum geht über, sobald der Be¬
schluß dem Besitzer zugeht.

Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des
Höchstpreises und der Beschaffenheit des Zuckers von der

, höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt,
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Tic SfommunaCberbänbe traben bec }Hcid)e-jUcTerftcUe auf
Verlangen  Auskunft zu erteilen.  Die Re kchszucker stelle ist
befugt, mit  den Landesvermittlungsstellen und, loo solche
nicht bestehen, mit den Kommunalverbänden unmittelbar zu
verkehren.

8 9.
Tie Kommunalverbände können den Gemeinden die

Regelung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde über¬
tragen

Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung mehr als
10 000 Einwohner hatten , können die Uebertragung ver¬
langen.

Soweit die Regelung den Gemeinden übertragen wird,
gelten die 88 4 bis 8 und 15 fiir .die Gemeinden ent¬
sprechend.

8 10.
Ter Reichskanzler bestimmt, in welchem Umfange und

unter welchen Bedingungen Zucker in gewerblichen und son¬
stigen näher zu bezeichnendenBetrieben mit Ausnahme der
i,n 8 5 Abs. 2 genannten bezogen und verwendet werden
darf . Er ist namentlich auch befugt, die nach den Verord¬
nungen vom 16. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 821)
und vom 28. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 125) für
gewerbliche Betriebe, in denen Süßigkeiten oder Schokolade
oder beides hergestellt werden, zur Verarbeitung zugelassenem
Zuckermengen anderweit festzusetzen.

Die Reichszuckerstelleerteilt die erforderlichen Bezugs¬
scheine.

Wer Zucker gewerblich verarbeiten will , hat die zur
Ermittlung seines Zuckerantcils erforderlichen Angaben der
Reichszuckerstelle zu machen. Dies gilt nicht für die im
8 5 Abs. 2 genannten Betriebe.

3 11.
Die Reichszuckerstelle erteilt die Bezugsscheine für Lie¬

ferungen von Zucker an die Heeresverwaltungen und die
Marineverwaltung . Der Reichskanzler trifft die näheren
Bestimmungen.

8 12.
Die Hersteller von Zucker haben den Weisungen der

Reichszuckerstelle zu entsprechen. Sie dürfen Zucker nur
nach den Anweisungen der Reichszuckerstelle oder gegen Be¬
zugsscheine abgeben. Im weiteren Verkehre darf Zucker
lediglich gegen Bezugsscheineabgegeben und bezogen werden,
soweit nicht die Kommunalverbände für ihren Bezirk nach

5 Ms . 1 ein anderes bestimmen. Der Handel mit Bezugs¬
scheinen ist verboten.

Die Hersteller von Zucker sind verpflichtet, Zucker an die
von der Rcichszuckerstellebenannten Mnehmrr zu liefern.

Die Reichszuckerstelle erläßt die näheren Bestimmungen;
sie kann insbesondere die Bedingungen der Lieferung fest¬
setzen.

8 13.
Für die Ausstellung der Bezugsscheine erhebt die Rcichs¬

zuckerstelle eine Gebühr . Die nähere Bestimmung trifft der
Reichskanzler.

8 14.
Wer mit Beginn des 25. April 1916 Zucker in Gewahr¬

sam hat , hat bis zum 26. April 1916 den Vorrat nach
Mengen und Eigentümern der zuständigen Behörde des La¬
gerungsorts anzuzeigen. Die Anzeige über Vorräte , die
zu dieser Zeit unterwegs sind, ist unverzüglich nach deren
Empfange von dem Empfänger zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstteckt sich nicht auf:
a) Zucker, der im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬

staates oder Elsaß-Lothringens , insbesondere im Eigen¬
tume der Heeresverwaltungen mrd der Marineverwal¬
tung steht?

/ b) 3ucfev , bet Im ISigentume bet Sentrat -fSinfauf ^aeFen-
fctiaft ftef)t;

c) Zucker, der im Gewahrsam von Zuckerfabriken ist:
d) Zuckervorräte, die insgesamt 10 Kilogramm nicht über-

steigen.
Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.

Er kann Wiederholungen der Anzeige anordnen.
8 16.

Die Beauftragten der Kommunalverbände und der
Reichszuckerstellesind befugt, in die Räume der ihrer Re¬
gelung unterstehenden Betriebe einzutteten , Aufschlüsse ein-
zuholen und von Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu neh-
men. Sie sind verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten.

8 16.
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren

Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten,
die ihnen durch diese Verordnung und die zu ihrer Aus-
führung erlassenen Bestimmungen auferlegt sind, unzuver-
lässig zeigen. Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig.
Ueber die Beschwerde entscheidet endgültig die höhere Ver¬
waltungsbehörde . Die Beschwerde hat keine auffchiebende
Wirkung.

8 17.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulassen.
§ 18.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung dieser Verordnung, soweit sie nicht vom
Reichskanzler oder von der Reichszuckerftelle zu treffen sind.
Sie können anordnem daß die den Kommunalverbänden und
Gemeinden übertragenen Befugnisse anstatt durch die Kom¬
munalverbände und Gemeinden durch deren Vorstand wahr¬
genommen tverden. Sie bestimmen, wer als höhere Verwal¬
tungsbehörde, zuständige Behörde, Kommunalverband , Ge¬
meinde, Vorstand des Kommunalverbandes und Gemeinde¬
vorstand im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 19.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünszehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den auf Grund der 88 6, 9, des § 10 Sah 1

und 8 18 Satz 1 erlassenen Bestimmungen zuwider¬
handelt,

2. wer vorsätzlich die nach den 88 1v und 14 erforderten
Anzeigen innerhalb der gesetzten Frist nicht erstattet
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,

3. wer den Vorschriften des 8 12 oder den auf Grund
des 8 12 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt,

4. wer den Vorschriften des 8 15 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Ver¬
wertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich
nicht enthält.

Im Falle der Nr . 4 tritt Verfolgung nur auf Antrag
oes Unternehmers ein.

Neben der Strafe kann Zucker, der bei einer Bestands¬
aufnahme nicht oder nicht richtig angegeben worden ist,
eingezoaen werden.

8 20.
Die Verordnung tritt mit Ausnahme des 8 12 Abs. 1

Satz 3 mit dem Tage der Verkündung in Kraft . Der Reichs¬
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 8 12
Ms . 1 Satz 3 sowie den Zeitpunkt des Außerkrafttretens
der Verordnung.

Berlin , den 10. April 1916.

Der Reichskanzler
von Bethmann tzellweg
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Sk»»sfayr »»ngsveftlmm »»nAe,»
zu der Verordnung über den Verkehr mit Verbrauchszucker
vorn 10. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 261). Vom 12.
Tlpril 1916.

Auf Grund der Verordnung über den Verkehr mit
Verbrauchszucker vom 10. 2lpril 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
361) wird folgendes bestimmt:

8 1.
Der Regelung des Verbrauchs durch die Kommunalver¬

bände ist bis auf weiteres eine Zuckermenge von 1 Kilo¬
gramm monatlich für den Kopf der Bevölkerung zugrunde
zu legen. Dabei sind die Personen ,die von den .Heeres¬
verwaltungen und der Marineverwaltung mit Zucker ver¬
sorgt werden, außer Betracht zu lassen.

Auf die dem einzelnen Kommunalverbande hiernach
zu stet,enee Gesamtmenge (Bedarfsanteil ) werden die am
25. April 1916 in seinem Bezirke vorhandenen Vorräte ange¬
rechnet, soweit sieter Anzeigepflicht unterliegen . Nicht ange¬
rechnet werden Vorräte der unter die §§ 2 und 4 dieser Aus¬
führungsbestimmungen fallenden Betriebe . Die Reichszucker¬
stelle kann weitere Ausnahmen zulassen.

8 L
Die Bestimmung darüber , in welchem Umfang und

unter welchen Bedingungen Zucker in gewerblichen Betrie¬
ben, mit Ausnahme der Gasthäuser, Bäckereien und Kon¬
ditoreien , zur Herstellung von Nahrungs -, Genuß- und
Heilmitteln bezogen und verwendet werden darf , bleibt
Vorbehalten. Bis auf weiteres erteilt die Reichszucker-
steüe Bezugsscheine auf Grund einer vorläufigen Prüfung
der nach 8 10 Abs. 3 der Bexordnung über den Ver¬
kehr mit Verbrauchszucker gemachten Angaben

Den gewerblichen Betrieben stehen gleich laudwirt-
schastliche Betriebe , in denen Nahrungs -, Genuß- und Heil¬
mittel zum Zwecke der Weiterveräußerung bereitet wer¬de».

Für die Verwendung von Zucker zu anderen technischen
Zioecken gilt 8 2 der Berordrmng über die Verwendung
von Verbrauchszucker dom 3. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl.
El. 82,.

8 8.
lieber den Bezug und die Verwendung von Zucker

haben die Zuckerverarbeiter (8 2) Buch zu führen ,rnsbewn-
dere darüber , in welchen Mengen, von wem und wann sie
Zucker bezogen, in welchen Mengen und zu welchem Zwecke
sie Zucker verarbeitet haben und wieviel sie unverarbeitet
besitzen.

/ 8 4.
Imker haben ihren Bedarf an Zucker zur Bieneufütte-

rung , soweit er nicht durch unversteuerten Zucker gedeckt
wird , der von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden
Stelle anzuzeigen. Diese hat die Anmeldung zu prüfen
und der Reichszuckerstelle einzureichen. Die Reichszuckcr-
stelle bestimmt, in welcher Höhe der angemeldete Bedarf
gedeckt werden soll, und stellt Bezugsscheine aus.

8 5.
Zucker, der auf Grund der 8s 2 und 4 bezogen wird,

darf nicht an andere abgegeben werden. Die Reichszucker-
stelle kann Ausnahmen zulassen.

8 6.
Wer Zucker im Handel abgibt , hat über Bezug und Ab¬

gabe Buch zu führen.
Dies gilt nicht, soweit Zucker unmittelbar an Ver¬

braucher nach den Borschrifter drw Kommunalverbände ab¬
gegeben wird.

8 7.
Die im § 14 Abs. 1 der Verordnung über den Ver¬

kehr mit Verbrauchszucker vorgeschrieben Bestandsaufnahme
geschieht gemeindeweise dur.ch. die Ortsbehörden nach dem
als Anlage 1 beigefügten Muster (Ortsliste ). Die Ortsbe-
hörden haben die ausgefüllten Ortslisten dem Kommunalver-

vande fcta 5um 28 . AprU 1916 eln^ ittan . Die « omnuutat-
Verbände haben bis zum 30. April 1916 eine Zusammen¬
stellung der in ihrem Bezirke vorhandenen Vorräte nach
dem als Anlage 2 beigefügten Muster der Reichszuckerstelle
einzureichen.

Die Herstellung der Ortslisten (Anlage 1) liegt den
Kommunalverbänden ob. Die Liste für die Zusammenstellung
der Kommunalverbände (Anlage 2) wird von der Re'.chs-
zuckcrstelle übersandt.

8 8.
Wer Zucker in einem der unter 8 2 fallenden Betriebs

verwenden will , hat zur Ermittelung feines Zuckeranteils
der Reichszuckerstelle bis zum 30. 2lpril 1916 Art und
Ilmfang der Betriebs anzumelden und anzuzeigen, welche
Mengen und Arten von Fertigwaren er in der Zeit vom
1. Oktober 1914 bis zum 30. Sepbenrber 1915, vom 1.
Oktober bis 31. Dezember 1915 sowie vom I Januar

j bis zum 31. März 1916 hergestellt hat, welche Mengen
und Arten von Rohstoffen .insbesondere welche Mengen
Zucker er hierzu verwendet hat , und welche Mengen von
Fertigwaren , Rohstoffen und Zucker er am 25. April 1916
in Gewahrsam hat . Zucker, der am 25. April 1916 unter¬
tags ist, ist unverzüglich nach dem Empfange vom Emp¬
fänger der Reichszuckerstelle anzuzeigen.

Soweit Aufzeichnungen fehlen, sind Schätzungen zu¬
lässig.

Die Anzeige hat auf einem von der Reichszuckerstelle
zu bestimmenden Fragebogen zu erfolgen.

8 9.
Für die Ausstellung der Bezugsscheine ist von den An¬

tragstellern eine Gebühr von 10 Pfennig für jeden Dop¬
pelzentner Zucker zu entrichten . Die ReichszuckersteUe kann
die Ausstellung der Bezugsscheine von der vorherigen Ein¬
sendung der Gebühr abhängig machen.

B e r l i n, den 12. April 1916.
Der Reichskanzler

Iw TuftroM
Freiherr von Stein

J .-Nr . 3834. II. Diez,  der , 17. dlpril 1918.

Betrifft : Bestandsaufnahme von Zucker.
Nach 8 14 der vorstehend abgedruckten Bekanntmachung,

über den Verkehr mit Verbrauchszucker und 8 7 der AuS-
führungsanwetstmg bat am 2 5. April VS. JrS.  eine Vor¬
ratserhebung an Zucker stattzufinden . Die Herren Bürgermeister
werden ersucht, diese Anordnung sofort in den Gemeinden be¬
kannt zu geben und wegen der Ausführung der Erhebung das
Weitere zu veranlassen.

Die OrtSUsten , wozu Ihnen die Formulare rechtzeitig
zugehen werden , sind mir bis zum 28 . April  10l6
bestimmt cinzureichen.

Soltten Vorräte , die insgesamt 10 Kg. übensteigen, in den
Gemeinden nicht vorhanden sein, so ist Fehlanzeige zu er¬
statten.

Ich mache noch auf die Bestimmung des 8 19, 2 der
Bekanntmachung aufmerksam , wonach Bestrafung eintritt , wenn
die erforderliche Anzeige nicht erstattet wird oder wenn wis¬
sentlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht werden.

Der « - rsttzeude»es KrriS« ,»fch»ffr».
Duderkadt.

I -Nr . 3070 Diez,  17 . April 1916.
Beka »mtm «ch« AK.

Dem Händler Friedrich Grüne  in Diez ist der Han¬
del mit Nahrungsmitteln  aller Art aufgrund der
Bundesratsverordnung vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetz-Blatt S . 603) untersagt  worden.

Der Ksttkvr- r,
Dnderftads.

.V
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Bekanntmachung
über di« Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 1.
Mai vis 30.  September 1916.  Vom 6. April 1916.

Ter Bnndesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mass¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Für die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September 1916
ist die gesetzliche Zeit in Deutschland die mittlere Sonnenzeit des
dreißigsten Längengrads östlich von Greenwich.

Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916 nachmittags
11 Uhr nach. der gegenwärtigen Zeitrechnung.

Der 30. September 1916 endet eine Strinde nach Mitternacht
im Sinne dieser Verordnung.

Berlin,  den 6. April 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.

Bekanntmachung
über die Preise für Gemüse, Zwiebeln und Sauerkraut.
Vom 8. 2lpril 1916.

Aus Grund der Verordnung des Bundesrats über die
Regelung der Preise für Gemüse und Obst vom 11.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 752) wird folgendes
bestimmt:

Einziger Artikel
Die Bekanntlnachungen über die Festsetzung von Preisen

für Gemüse Zwiebeln und Sauerkraut vom 4. Dezember
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 803)/25. Januar 1916 (Reichs-
Gesetzbl. <3 . 63 ) treten bezüglich der Bestimmungen über
die Erzeugerpreise für Kohlrüben (Steckrüben, Wruken oder
Dotschen) und über die Herstellung für Sauerkraut (Sauer¬
kohl) am 31. Mai 1916, im übrigen mit dem Tage der
Verkündung dieser Bekanntmachung außer Kraft.

Berlin,  den 8. April 1916.

&e(aw» t«Na# mttC.
Es ist in Aussicht genommen, zu Ostern dieses Jahres

in Montabaur einen auf drei Jahre berechneten außerordent¬
lichen staatlichen Präparandenkursus für katholische Zöglinge
zu eröffnen.

Die Ausnahmeprüsung ist aus den 28. Slpril d. Jrs .,
vormittags 8 Uhr, angesetzt worden.

Anmeldungen hierzu sind sofort an den Hern, Seminar-
Direktor in Montabaur zu richten.

Den Anmeldungen sind beizufügen:
a) ein von dem Bewerber selbst angefertigter Lebenslauf,
b) der Geburtsschein,
c) ein Impfschein, ein Nachimpfschein und ein Gesundheits¬

zeugnis, ausgestellt von einem zur Führung eines Dienst¬
siegels berechtigten Arzte,

d) die Schulzeugnisse.
e) die Erklärung des Vaters oder des Nächstverpflichteten,

daß er die Mittel zum Unterhalt des ZöglingeS während
der Tauer des Anterrichtskursns gewähren werde, bezw.
ein Vermögensnachwels.
Der Aufzunehmende mutz bestimmungsgemäßdaS 14. Le¬

bensjahr vollendet haben. Ein Altersnachlaß bis zum Höchst¬
maß von 6 Monaten kann aber durch die Unterzeichnete Be¬
hörde gewährt werden. Bedürftigen und fleißigen Präparanden
können Unterstützungen aus Mitteln des Kursus bewilligt
werden .

Wegen des Unterkommensder Zöglinge wird der Seminar-
dircktor Rat und Weisung erteilen.

C a sse l, den 7. April 1916.
Königliches Provinzial-Schnlkolleginm.

gez.:) Paehler.

Der Reichskanzler
Am lhiftros*

Freiherr von Stein

Bekanntmachung.
Der Umtausch der Brotbücher findet Mittwoch , den

19. und Donnerstag , den 20 . d. MtS.  während den
Dienststunden statt. _

Samstag , den 22. d. Mts.  bleibt die Bürgermeisterei
geschlossen.

Freiendiez,  den 17. Sipril 1916. (9055
Die Pslizeivermaltukg.

I. 2392. Diez,  den 10. April 1916.
n»  dt « Herren BAr »er ««sistee.

Ich habe Veranlassung, die Herren Bürgermeister auf
meine Kreisblattverfügmig dom 23. Mai 1896, I. 3070, Kreis-
bla tt Nr. 122, hinznweisen, wonach mir jeder Zu- und Ab¬
gang von Ausländern binnen 3 Tagen  anzuzeigeu ist.

Ter Laudrat : Duderstadt.

Belamtmachmg.

J -Nr. 3549. II. Die z, den 8. April 1916.
Betrifft : BeranSgabung von Brotbücher«.
Die Giltigkeit der Brotbücher für die Zeit dom 27.

März bis 23. Tlpril 1916 läuft am Sonntag , den 23. April
1916 ab. Die etwa bis dahin noch nicht verwendeten Brotschrine
verlieren alsdann ihre Giltigkeit. Wie auf dem Aufdruck der
Urnscklagseite der alten Brotbücher ersichtlich ist, hat der
Umtausch unter Vorlage der alten Brotbücher in den Tagen dom
17. April bis 24. April d. Jrs . zu erfolgen.

Die dieserhalb von den Ortspolizeibehördenerlassenen Vor¬
schriften sind genau zu beachten, damit sich der Umtausch über¬
all glatt vollzieht.

Der « srptzeude de» KreiSanSschnsse».
Duderstsdt.

Am Dienstag , ben 23. b. Mth,  mittags
1 Uhr wird auf hiesiger Bürgermeisterei der

Gemeinde -Eber
öffentlich versteigert. Selbiger würde zu Zuchtzwecken
noch gut weiter zu verwenden fein.

Schweighausen,  den 18. April 1916. £9051
Der Bürgermeister.

Hinterwälder.

Wer Brotgetreide verfüttert oder Brot ver¬
schwendet, versündigt sich am Baterlande

«nd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Vrotverbrauch!

— .
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